
Anmeldung eines Wasserzählers 
für die auf dem Grundstück nachweislich zurückgelassene Wassermenge 

Name  

Anschrift  

Telefon/Email  

Lage des Objekts  
 

Zählertyp  

Zählernummer  

Einbaudatum  Zählerstand: 

Geeicht bis  

Nach § 10 Abs. 4 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung sind vom Abzug 
ausgeschlossen: 
- Wassermengen in Höhe von bis zu 12 cbm jährlich 
- Wassermengen, die zur Befüllung von Pools, Schwimmbecken etc. über den Gartenwasserzähler 
laufen 
☐  ich befülle KEINEN Pool über diesen Zähler     ☐ ich befülle einen Pool mit __________cbm 

Dem Antrag wird nach folgenden Maßgaben stattgegeben: 

Als Abwassermenge gelten gemäß der Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Hemau die auf dem Grundstück 
aus der Wasserversorgungseinrichtung zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem 
Grundstück zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht ausgeschlossen ist. 
Die zurückgehaltenen Wassermengen sind durch den Einbau eines geeichten Wasserzählers nachzuweisen. 
Der Nachweis wird nur anerkannt: 
- wenn der Zähler auch entsprechend der Eichordnung alle sechs Jahre geeicht/erneuert wird. 
- der Einbau des festverbauten Zwischenzählers von einer autorisierten Fachfirma unter Berücksichtigung  
  der  Regeln der Technik/DIN-Vorschriften erfolgte. 
Ausgebaute, abgelaufene Zähler sind bei der Stadt Hemau bzw. dem Wasserwart vorzulegen. 

Der Abnehmer versichert, dass das über diesen Zähler bezogene Wasser nicht dem Abwasserkanal 
zugeführt wird. 

Ort/Datum   Unterschrift: 

 

Bestätigung der Installationsfirma 
Die Firma bestätigt, dass sie zur Errichtung von Trinkwasserleitungen befugt ist und die Anlage nach den 
anerkannten Regeln der Technik, insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 1988 installiert hat. 

Ort/Datum   Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift der Sanitärfirma: 

 

☐ Nachweis durch Foto                                                       - wird von der Stadtverwaltung ausgefüllt! 

☐ Bestätigung durch Stadt Hemau (Wasserwart nach Überprüfung vor Ort) 
Hemau, den _________________        _______________________________ 
                            Datum                                             Unterschrift FB III/ Wasserwart  



 
 
 
 

Gartenwasserzähler; 
Neue Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der ab 1. Januar 2024 gültigen Satzung wird für das Gartenwasser eine vom Abzug 
ausgeschlossene Wassermenge in Höhe von 12 cbm jährlich festgelegt, d.h. erst eine 
darüber hinaus gehende Menge kann sich auf die Gebührenberechnung mindernd 
auswirken.  
 
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer künftigen Entscheidung für den Einbau eines 
neuen Gartenwasserzählers. Es steht im Verantwortungsbereich des Gebührenzahlers, 
die mögliche Ersparnis durch geringere Schmutzwassergebühren den Installations- und 
turnusmäßigen Eichkosten für einen Gartenwasserzäher gegenzurechnen.  
 
Die komplette Satzung finden Sie unter https://www.hemau.de/aus-dem-
rathaus/ortsrecht. 
 
Ihre  
STADT HEMAU  
 
 


